
rale/SPD. Wer stimmt dem Punkt 1 dieser Vorlage zu, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Wer stimmt dagegen? - Danke schön.

(Bewegung bei der SPD)

Damit ist der Punkt 1 in der Vorlage gestrichen.

Punkt 2. Wer stimmt dem Punkt 2 dieser Vorlage zu, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Wer stimmt dem Punkt 2 nicht zu, den 
bitte ich um das Handzeichen. -

(Beifall - Bewegung bei der SPD)

Danke schön. Damit ist die gesamte Vorlage durch Einzelabstim
mung erledigt, weil kein Text mehr da ist. Namentliche Abstim
mung -

(Heiterkeit und Beifall)

das klingt zwar alles ganz lustig, stimmt aber. In der Hinsicht bin 
ich dann doch Mathematiker, der auch die leere Menge zu achten 
weiß.

(Erneute Heiterkeit und Beifall)

Wir haben den Änderungsantrag der Fraktion CDU/DA. Hier ist 
namentliche Abstimmung beantragt. Das wird jetzt so gehen, 
wir empfangen auf der Platzseite - ich weiß nicht, ob Sie sich 
jetzt nach so viel Sitzungen noch orientieren können -, da emp
fangen CDU/DA, DSU und Liberale ihre Stimmkarten und auf 
der Spreeseite DBD/DFD, PDS, Bündnis 90/Grüne, SPD und der 
Abgeordnete der Vereinigten Linken ihre Stimmkarten, gegen 
Vorlage ihres Abgeordnetenausweises, wie üblich, Sie kennen 
das, um sie dann in die Urne einzuwerfen.

Die Abstimmung über Punkt 3 ist eröffnet.

(Unterbrechung der Sitzung)

Es hat einmal geklingelt, der Wahlgang wird beendet. Sollte je
mand seine Stimme nicht abgegeben haben, bitte ich ihn, das un
verzüglich zu tun. Nach dem zweiten Klingeln ist die Abstim
mung beendet.

Meine Damen und Herren! Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Die 
Besucher auf der Tribüne nötigen mir ausgesprochenen Re
spekt ab.

(Beifall)

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 14 auf:

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bauwesen, 
Städtebau und Wohnungswirtschaft
Gesetz über die Umwandlung volkseigener Wohnungs
wirtschaftsbetriebe in gemeinnützige Wohnungsgesell
schaften und zur Übertragung des Grundeigentums an die 
Wohnungsgenossenschaften 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 124a)

Ich bitte den Vertreter des Ausschusses für Bauwesen, Städte
bau und Wohnungswirtschaft, den Abgeordneten Dr. Stephan, 
diese Beschlußvorlage zu begründen.

Dr. Stephan, Berichterstatter des Ausschusses für Bauwe
sen, Städtebau und Wohnungswirtschaft:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
gibt in der parlamentarischen Arbeit auch angenehmere Situa
tionen als die des heutigen Abends, und ich möchte Sie in dem 
Zusammenhang daran erinnern, daß wir vor einigen Tagen das 
Gesetz über das Kommunalvermögen verabschiedet haben.

Es ist konsequent - auch im Sinne dieses Gesetzes -, Rechts
formen und Organisationsarten kommunaler Wohnungsunter
nehmen einzurichten und auszugestalten. Das vorliegende Ge
setz erfüllt diese Aufgabe.
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In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit - ich habe immer das 
Glück, daß ich meine ausgearbeiteten Reden hier doch sehr stark 
kürzen möchte, das möchte ich auch heute tun - möchte ich nur 
ein paar wesentliche Punkte sagen.

In der 1. Lesung dieses Gesetzes war die Beurteilung dieses 
Entwurfes zwischen den Parteien sehr unterschiedlich. Nach 
der Behandlung der Vorlage im Ausschuß stellte sich heraus, 
daß die Kritikpunkte zum Teil auf Mißverständnis beruhten, 
zum Teil wurden sie auch in den Text eingearbeitet.

An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei allen Rednern 
der 1. Lesung für die gegebenen Anstöße.

In der vorliegenden, nun unterdessen fünften Fassung - und 
daraus möchten Sie erkennen, daß der Ausschuß fleißig gearbei
tet hat - finden sich nun alle Standpunkte wieder. Das Gesetz, 
wesentlich qualifiziert, hat die Hinzufügung des § 1, der neu in 
das Gesetz aufgenommen wurde und der den sachlichen Gel
tungsbereich des Gesetzes in bezug auf die kommunale Woh
nungswirtschaft regelt.

Nicht zu regeln in einem solchen Gesetz - das muß ich hier sa
gen - ist der Erwerb von Wohnungseigentum durch Bürger. Er 
erfordert ein gesondertes Gesetz.

Wir haben aber auf Grund der Stellungnahme des Arbeitskrei
ses Wirtschaft der SPD in das Gesetz aufgenommen - und das 
können Sie nachlesen -, daß bis zum Inkrafttreten dieses Woh 
nungseigentumsgesetzes jegliche Verfügungen über Vermerk 
gensanteile am Wohnungseigentum ausgesetzt werden. Ich 
möchte hier am Rande hinzufügen, daß das Gesetz über den Ver
kauf volkseigener Grundstücke vom 7. März, das den Verkauf 
von Gebäuden für Gewerbezwecke und auch den Verkauf von 
Ein- und Zweifamilienhäusern regelt, nach wie vor in Kraft ist. 
Also keine Beunruhigung.

Neu ist an dem Gesetz - und das ist in §2 zu lesen -, daß die 
Eigentumsregelung an Grund und Boden auch die auf den 
Grundstücken vorhandenen Bestandteile, wie Gebäude und an
dere bauliche Anlagen, umfaßt und in einer Hand vereinigt. In 
diesem Paragraphen sind auch Regelungen getroffen, wie staat
liche Einrichtungen eigene Wohnungsuntemehmen gründen 
können, und auch für Wohnheime öffentlicher Bildungseinrich
tungen wurde im Abs. 4 eine eindeutige Regelung getroffen. Al
so unsere Universitäten werden zum Beispiel wieder eigene 
Wohnheime und Wohnungseinrichtungen haben.

Der § 3 sichert die Kontrolle der Gemeinden. Wir werden also 
gemeinnützige Wohnungsunternehmen auf kommunaler Ebene 
haben. Sie werden in Zukunft unabdingbarer Bestandteil unse
res föderativen Gemeinwesens sein.

Neu sind im § 4 die Zuwendungen geregelt, die notwendig wer_________ .
den, weil wir ja durch das Einfrieren der Mieten für 1990 eine er
hebliche entstehende Finanzlücke haben. Ich darf Sie darauf 
hinweisen, daß Sie heute mit dem Haushaltsplanentwurf einen 
Beschluß gefaßt haben, der zum Beispiel einen Anteil von 
7,4 Milliarden für diesen Bereich ausweist.

Der vorliegende Gesetzentwurf fand nach Zustimmung im 
Rechtsausschuß die breite Mehrheit des Bauausschusses. Der 
Ausschuß empfiehlt dem Hohen Hause die Annahme des Geset
zes in der vorliegenden Fassung. Ich bedanke mich.

(Beifall bei CDU/DA und SPD)

Stellvertreter der Präsidentin Helm :

Danke. Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen keine Wort
meldungen vor. Wir kommen zur Abstimmung über den vom 
Ministerrat eingebrachten Gesetzentwurf auf Drucksache 
Nr. 124 a. Wer diesem Gesetzentwurf zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Wer ist dagegen? - Wer 
enthält sich der Stimme? - Bei 4 Enthaltungen und 5 Gegenstim
men ist dieser Gesetzentwurf angenommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 15 auf:


